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Vollzug des Infektionsschutzgesetzes (IfSG)
Bekanntmachung des Landratsamtes des Landkreises Sächsische Schweiz-Osterzgebirge
hier: Widerruf der von der Sächsischen Corona-Schutzverordnung abweichenden Maßnahmen

Das Landratsamt des Landkreises Sächsische Schweiz-Osterzgebirge macht aufgrund der Über­
schreitung des maßgeblichen Inzidenzwertes von 100 am 16.02.2021 (vgl. öffentliche Bekannt­
machung vom 16.02.2021) gemäß § 2b Absatz 2 Satz 3, 4, 5, 6 und § 2c Absatz 2 S. 3, 4, 5, 6 
der Sächsischen Corona-Schutz-Verordnung (SächsCoronaSchVO) vom 12. Februar 2021 
(SächsGVBI. 2021 Nr. 7 S. 213) den Widerruf der folgenden von § 2b Abs. 1 Nr. 7, § 2b Abs. 1 
Nr. 19 sowie § 2c Abs. 1 SächsCoronaSchVO abweichenden Maßnahmen (vgl. öffentliche Be­
kanntmachung vom 14.02.2021) öffentlich bekannt:

1. Die Aufhebung der Beschränkung zulässiger Versorgungsgänge für Gegenstände des 
täglichen Bedarfs, der Grundversorgung und zu sonstigen zugelassenen Angeboten auf 
einen Umkreis von 15 Kilometern zum Wohnbereich wird widerrufen.

2. Die Zulassung von Individualsport und Bewegung im Freien ohne touristische Zwecke und 
Ziele unter Beachtung der Hygieneregeln und Kontaktbeschränkung sowie Beachtung der 
in Nachbarlandkreisen bzw. der Landeshauptstadt Dresden geltenden 15 Kilometer- 
Bewegungsbeschränkungen wird widerrufen.

3. Die Aufhebung der erweiterten Ausgangsbeschränkung zwischen 22 Uhr und 6 Uhr des 
Folgetages (Ausgangssperre) wird widerrufen.

4. Der Widerruf der Lockerungen tritt zum Mittwoch, den 17.02.2021 um 06.00 Uhr in Kraft.

Begründung:

Der Widerruf der Lockerungen erfolgt auf Grundlage des § 49 VwVfG (Verwaltungsverfahrensge­
setz).
Die drei o. g. Lockerungen von den ansonsten in der Regel zwingenden Bestimmungen der 
SächsCoronaSchVO waren aufgrund der o. g. Bestimmungen der SächsCoronaSchVO zwingend 
zu widerrufen.
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